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Neue Regeln für Smart Meter: 
Stromverbrauch im 15-Minuten-Takt verrät den Energieversorgern viel über die 
Lebensgewohnheiten ihrer Kunden 
 
Derzeit behandelt der Deutsche Bundestag ein umfangreiches Gesetzespaket zur Änderung 
des Energierechts.1 Dort ist in einem Art. 16 die Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes 
geplant, die nach Ansicht der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V. (DVD) für Ver-
braucher eine massive Gefährdung ihres Datenschutzes beim Einsatz von Smart Metern zur 
Folge hat. Bisher ist vorgesehen, dass die bei Verbrauchern vor Ort installierten Smart-Me-
ter-Gateways die Verbrauchsdaten zusammenfassen, bevor diese an die Netzbetreiber, 
Energieunternehmen sowie sonstige an der Stromversorgung beteiligte Stellen weitergege-
ben werden. So sind keine Rückschlüsse auf den konkreten aktuellen Stromverbrauch und 
damit auf das Nutzungsverhalten in der angeschlossenen Wohnung möglich. 
Schon mit Wirkung von April 2024 wurden die Betreiber der Smart-Meter-Gateways von der 
Bundesnetzagentur verpflichtet, entgegen der bestehenden gesetzlichen Regelung weiteren 
an der Energieversorgung beteiligten Stellen die Verbrauchswerte im 1/4-Stunden-Takt wei-
terzuleiten. Damit wurde die 2016 eingeführte wichtigste Datenschutzsicherung bei der auto-
matisierten Stromversorgung de facto ausgehebelt. 
Mit der jetzt geplanten Gesetzesänderung soll dieser Datenschutzverstoß nachträglich legali-
siert werden: Die Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes sieht vor, dass die Aggregie-
rung der Stromverbrauchs-Messwerte nicht mehr vor Ort in den Smart-Meter-Gateways er-
folgen soll, sondern bei neu zu schaffenden „Aggregationsverantwortlichen“ und „Messwert-
weiterverarbeitern“. Diese werden zwar zu einer Anonymisierung der Verbrauchsdaten ver-
pflichtet, wenn diese personenbezogen nicht mehr erforderlich sind (§§ 67a, 67b MsbG-E, 
jeweils Absatz 3). Das Gesetz macht aber keinerlei Vorgaben, wann diese Erforderlichkeit 
wegfällt.  
Dies soll künftig die Bundesnetzagentur in einem intransparenten Verfahren festlegen „im 
Benehmen mit der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit“ (BfDI, § 47 Abs. 2 Nr. 13 MsbG-E). Benehmen bedeutet nicht Einvernehmen; die 
Bundesnetzagentur kann sich über das Votum der BfDI hinwegsetzen. Genau dies tat sie 
auch schon Anfang des Jahres, als die BfDI forderte, dass mit der viertelstündlichen Auslei-
tung der Verbrauchswerte bei den Datenempfängern „geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen“ ergriffen werden.2 Präzise benannt wurden von der BfDI organisatorische 

 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Ver-
braucheschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vor-
schriften v. 08.09.2025, BT-Drs. 21/1497. 
2 BfDI, Positionspapier v. 19.11.2024 zum Beschluss der Bundesnetzagentur BK6-24-174.  
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Trennungsmaßnahmen, Rollen-Rechte-Systeme sowie zusätzliche Pseudonymisierungen. 
Es ist nicht erkennbar, dass diesen Anforderungen genügt wurde und wird. 
Aus den Ablese- und Übermittlungsintervallen alle 15 Minuten lassen sich detaillierte Rück-
schlüsse auf die Lebensgewohnheiten im jeweiligen Haushalt ableiten, etwa, dass ein Fern-
sehgerät, ein Elektroherd oder ein sonstiges mit Strom betriebenes Gerät ein- und ausge-
schaltet wird. Diese Daten ermöglichen letztlich den „gläsernen Verbraucher“. 
Thilo Weichert, Vorstandsmitglied der DVD, erläutert: 
„Es ist zweifellos eine wichtige Aufgabe, den Stromverbrauch sowie die Stromeinspeisung 
und damit die Netzauslastung zu regulieren. Bisher konnte aber niemand begründen, wes-
halb hierfür die viertelstündlichen Verbrauchsangaben von Einzelhaushalten erforderlich 
sind. Selbst für die Einführung und Umsetzung dynamischer Stromtarife ist eine derartige 
kleinteilige Verbrauchsausspähung nicht erforderlich. Der Gesetzgeber soll hier ein Instru-
ment schaffen, mit dem künftig alle Wohnungen digital überwacht werden können, ohne dass 
wirksame Schutzvorkehrungen vorgesehen sind. Das Ganze ist in einem technokratisch da-
herkommenden Gesetz versteckt, das sich selbst im Titel als `Stärkung des Verbraucher-
schutzes’ anpreist, zugleich aber den Datenschutz der Verbraucher zerstört. 
Die Politik beklagt zu Recht, dass die Einführung des Smart Metering viel zu langsam voran-
kommt. Das geplante Gesetz ermuntert aber keinen Verbraucher, bei sich einen Smart Meter 
einzubauen. Mittelfristig ist geplant, dass auch Kleinverbraucher zum Einbau von Smart Me-
tern gezwungen werden. Dann steht der Totalüberwachung beim Stromverbrauch nichts 
mehr im Wege.“ 
 

(554 Wörter, 4524 Zeichen mit Leerzeichen) – Ansprechperson siehe unten 
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Über die Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD):  

Die DVD nimmt seit ihrer Gründung 1977 als gemeinnütziger Verein die Interessen der 
verdateten BürgerInnen wahr. Die DVD sieht ihre Aufgabe vorrangig darin, die Bevöl-
kerung über Gefahren des Einsatzes elektronischer Datenverarbeitung und der mögli-
chen Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu beraten 
und aufzuklären Inhaltlich beschäftigt sich die DVD mit so unterschiedlichen Frage-
stellungen wie dem Datenschutz in Polizei und Justiz, dem Beschäftigtendatenschutz, 
Verbraucherdatenschutz und Datenschutz im Internet. 
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